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Medizin und Ethik 
W. Korff 

Alles menschliche Handeln drängt nach ethischer Le
git imation. Von daher steht das Handeln des Arztes 
un te r keinem anderen Gesetz als das eines jeden an
deren Hande lnden auch. Als sich selbst aufgegebenes 
und sich selbst zugelastetes Wesen sieht er sich Kraft 
seiner Vernunft durch eben diese ihm eigene Ver
nunft in Veran twor tung genommen . Sein Tun steht 
unter der Differenz von Gut und Böse. Diese Differenz 
ist für menschliches Handeln ebenso konst i tu t iv wie 
für menschliches Erkennen die Differenz von Wahr 
und Falsch. Die Vernunft will sich nicht gegen sich 
selbst widersprüchlich vollziehen. Das ers te und allge
meins te Prinzip der handlungsbezogenen prakt ischen 
Vernunft , nämlich: das Gute ist zu tun und anzus t re 
ben, das Böse ist zu meiden, folgt letztlich demselben 
Satz vom Widerspruch, aus dem auch für die theoreti
sche Vernunft die Differenz von Wahr und Falsch her
vorgeht . Eine Einsicht von fundamentaler Bedeutung, 
wie sie in dieser Klarheit ers tmals von Thomas von 
Aquin herausgestell t wurde.1) Der Mensch k a n n nicht 
ein und denselben Sachverhal t unter Heranz i ehung 
ein und derselben Gründe zugleich als wahr und als 

1) Thomas von Aquin, Summa Theologiae I—II. 94, 2 

falsch bezeichnen. Und er k a n n ebensowenig ein be
st immtes Tun unter Heranz iehung ein und derselben 
Gründe als sittlich gut und zugleich als sittlich 
schlecht, als böse bezeichnen. Die Vernunft will also 
auch im Tun Übereinstimmung mit sich selbst erfah
ren, mit den Gründen, die sich ihr zeigen. Von daher 
gewinnen wir noch vor jeder weiteren inhaltlichen 
Best immung von Gut und Böse zugleich einen forma
len, am subjektiven Vernunftvol lzug des einzelnen 
gewonnenen Begriff von Schuld. Schuld ist Handeln 
gegen eigene bessere Überzeugung und Einsicht. 
Aber auch in bezug auf die ers te und grundlegende in
h a l t l i c h e Best immung von Gut und Böse, die als solche 
zugleich generel le Richtschnur seines Hande lns sein 
könnte, sieht sich der Arzt auf e ine Maxime verwie
sen, der auch für alle übrigen Handlungsbere iche glei
chermaßen unbedingte Gel tung zukommt, nämlich 
jene, die mit der absoluten Selbstzwecklichkeit und 
Unverfügbarkeit des Menschen als Person gegeben 
ist: Die Würde der menschlichen Person ist unantas t 
bar! An dieser Maxime, die als normat ive Summe der 
Geschichte menschlicher Selbs t t ranszendenz und 
Freiheitserfahrung für ein vom Gedanken der Men
schenrechte get ragenes umfassendes Menschhei ts
ethos zunehmend Gültigkeit gewinnt und bestim
mend wird, muß sich heu te alles geschichtlich ge-
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wachsene par t ikulare Ethos, alle kulturel le und religi
öse Sondermoral aber auch alle berufs- und s tandes
ethische Esoterik neu messen und auf seine h u m a n e 
Vernunft hin überprüfen lassen. Der Mensch ist mehr 
als eine Summe empirisch ver rechenbarer Eigenschaf
ten und Leistungen. Mag: man nun die ethische Not
wendigkei t der W a h r u n g dieser Unverfügbarkeit des 
Menschen universalanthropologisch aus dem W e s e n 
menschl icher Kommunikat ionsgemeinschaf t oder -
was zumindes t zwingender wäre - theologisch aus 
dem bezeugten, den definitiven Sinn menschl ichen 
Daseins verbürgenden Gotteswillen ableiten, so bleibt 
sie doch in jedem Falle die inhaltl iche Grundbest im
mung des Ethischen schlechthin und damit das Krite
rium aller konkre ten moralischen Handlungsmodel le 
und Systembi ldungen. In ihrer Konsequenz gebietet 
sie genau das, was Kant in den kategorischen Impera
tiv faßt, daß der Mensch ,,von keinem Menschen (we
der von anderen noch so gar von sich selbst) bloß als 
Mittel,, gebraucht werden darf, sondern jederzeit zu
gleich als , ,Zweck an sich selbst" respektier t bleiben 
muß. Eben darin bestehe seine Würde ,.dadurch er 
sich über alle anderen Wel twesen, die nicht Men
schen sind, und doch gebraucht werden können, mit
hin über alle Sachen erhebt".2) 
Dem Arzt mag diese Maxime selbstverständlich klin
gen. Steht er doch mit seinem Beruf zugleich in der 
Tradit ion eines Ethos, das mit dem hippokrat ischen 
Eid diesem Beruf von Anfang an entscheidende , die 
Würde des Menschen respekt ie rende ethische Aus
r ichtungen gegeben hat. Dennoch bestehen zwischen 
dem ant iken Arzte thos und dem heut igen ärztlichen 
Ethos sowohl ihrem Begründungskontext als auch 
ihrer inhaltl ichen Ausges ta l tung nach fundamentale 
Unterschiede. So vers teht sich das Ethos des hippo
krat ischen Arztes als ein durchaus elitäres, ganz und 

2) Kant, Metaphysik der Sitten, ed. Weischedel , Bd. 4, 600 f.; 
ders., Kritik der praktischen Vernunft, ebd. 210 

gar berufsspezitisches Ethos, das seine Maßstäbe gera
de nicht von e iner a l lgemeinen, die gesamtgesel l
schaftliche Moral und Sozials t ruktur bes t immenden 
Maxime her gewinnt . Dies zeigt schon die Tatsache, 
daß der Arzt, im Gegensa tz zur übrigen Praxis der an
t iken Gesellschaft, durch den Eid in die Sonderpflicht: 
genommen ist, jeden, der seine Hilfe in Anspruch 
nimmt, ohne Unterschied der Person und ohne An
sehen des Standes zu behandeln , den freien Mann 
ebenso wie den Sklaven . Ein wohl tuender Zug. Seiner 
Funkt ion nach einzig der Kunst des Hei lens verpflich
tet, besteht für ihn als Arzt die soziale T r e n n u n g zwi
schen dem freien Bürger und dem beseelten Werk
zeug, wie noch Aristoteles den Sklaven nenn t , nicht. 
Er hat allen gleichermaßen zu helfen, freilich nur so
weit sie ihm das zu entge l ten vermögen. Der Arme 
bleibt im griechischen Eid noch unerwähnt. Der Ge
d a n k e der Barmherzigkei t wird erst im christ l ichen 
und islamischen Kontex t aufgenommen. Von irgend
welchen gesetzl ichen Vorsorgen gar, die dem einzel
nen einen a l lgemeinen Anspruch auf Behandlung 
sichern, sind wir da erst recht noch weit entfernt . 
Doch nicht nur aus der auf Universalität hin angeleg
ten Verpflichtung zu helfen, gewinnt das Ethos des 
an t iken Arz tes seine elitäre St ruk tur im Rahmen da
maligen gesellschaftlichen Gesamtethos , wenngleich 
gerade dieser Zug unserem heut igen moral ischen 
Empfinden am meisten en tgegenkommt . Elitär bleibt 
es auch durch das mit ihm geforderte Versprechen , die 
empfangene Lehre als s t renges Berufsgeheimnis zu 
hüten, keiner Öffentlichkeit zugänglich zu machen 
und sie lediglich an die Adepten , zumeist waren es 
wiederum Söhne und Verwand te von Ärzten, weiter
zugeben. Eine Forderung freilich, die bereits im Mit
telalter mit dem Ents tehen der Universitäten, die je
dem Qualifizierten offenstanden, dahinfiel. 
Seine eigentl iche Problematik aber, die den hippokra
t ischen Eid als e thische Basis für heut iges ärztliches 
Hande ln völlig unzure ichend erscheinen läßt, liegt in 
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e iner anderen von ihm selbst gesetzten Begrenzung; 
nämlich in der res t r ik t iven Aus legung jener Maxime, 
die von ihm selbst ers tmals als eine fundamentale 
Richtschnur ärztlichen Handelns , und dies zurecht, 
herausgestel l t wird: der Maxime des ,,nil nocere" des 
, ,Niemandem schaden" . Wie gesagt, geht es dabei 
nicht um die Maxime als solche, sondern u m deren 
durch die Einzelweisungen des Eides festgelegte re
s t r ik t ive Aus legung und A n w e n d u n g . Hier drei Bei
spiele: 
Der Eid erlaubt es dem Arzt in keinem Fall, dem Kran
ken eine unglückliche Prognose bekanntzugeben . Da
mit bleibt ihm die ganze Zumutung , als Wissender 
dem K r a n k e n in einer von diesem personal zu bewäl
t igenden ex t r emen Lebensnot real beistehen zu müs
sen, erspart . Er darf sich im Namen des nil nocere aus 
der Affäre ziehen. Eine moralische und rechtliche 
Aufklärungspflicht im heute geforderten S inne ist auf 
der Grundlage des hippokrat ischen Eides nicht zu le
gi t imieren. 
Der Eid verbietet dem Arzt , den Steinschnit t auszu
üben. Der Grund hierfür liegt zweifellos in der sehr 
hohen Mortalitätsrate, die bei solchen Eingriffen, die 
in der Regel schwere Harnph legmone mit vielfach an
schließender Sepsis nachsichzogen, zu verze ichnen 
waren . Man überließ dies einer e igenen Kaste, den 
Steinschneidern, die bereit waren, solches Risiko auf-
s ichzunehmen. Eine Strategie der sauberen Hände. 
Dasselbe gilt für das hippokrat ische Verbot des 
Schwangerschaftsabbruchs. Abtreibung war bei den 
Griechen nicht grundsätzlich verboten. Es geht hier 
also nicht um ein allgemein moralisches, sondern um 
ein berufsspezifisches Tabu. Man überließ die Sache 
anderen . 
Ich will mit diesen Hinweisen die historische Bedeu
tung des hippokrat ischen Eides für die Entwicklung 
eines ethisch fundierten ärztlichen Hande lns in kei
ner Weise mindern . Es mag in diesem Zusammenhang 

nur an das so wichtige dort erstmals formulierte Gebot 
der ärztlichen Schweigepflicht und der Wahrung der 
Privatsphäre des Pat ienten er inner t werden; eine un
verzichtbare Pflicht, die als besonderes Vorrecht des 
Arztes auch vom heut igen Gesetz geschützt bleibt. 
Dennoch, der hippokrat ische Eid ist aufs Ganze be
trachtet für den Mediziner des 20. J ah rhunde r t s ke ine 
zure ichende ethische Handlungsgrundlage , und zwar 
weder für den Mediziner als Arzt noch für die Medizi
ner als Forscher. Er ist elitär überfrachtet, in der Lö
sung von Grenzproblemen restriktiv auf Exkulpie
rung bedacht, und, was das Entscheidende ist, mit sei
ner Maxime des nil nocere stößt er noch nicht in jene 
ethische Mitte des Gedankens der Würde mensch
licher Personalität vor, von der heute alle ethische 
Diskussion auszugehen hat und bestimmt ist. 
W e n n dies aber nun zutrifft, dann kann die Aufgabe 
einer heut igen medizinischen Ethik nicht darin lie
gen, die Vielfalt medizinisch-ethischer Grenzproble
me, vor die sich der Mediziner der Gegenwart in Pra
xis und Forschung tagtäglich neu gestellt sieht, im Re
kurs auf einen wei te rzuentwickelnden hippokrat i
schen Normenkata log zu lösen. Was ihr vielmehr auf
gegeben bleibt, ist die Notwendigkei t , die tatsächlich 
andrängenden Probleme in Einlösung jener Maxime 
zu beantworten, die das kritisch zugeschärfte morali
sche Bewußtsein des heut igen Menschen zentral be
stimmt, nämlich jener, die mit dem Anspruch der 
Würde des Menschen generell und unabdingbar gege
ben ist. Dabei bin ich mir im klaren darüber, daß die
ser einzig verbleibende Weg ethischer Problemlösung 
die Sache zwar einsichtiger, aber deshalb nicht auch 
schon leichter macht. Ich n e n n e hier nur einige Pro
blembereiche, um die Schwierigkeit der sich damit 
s tel lenden ethischen Fragen zu verdeutl ichen: 
1. Die vom heut igen Recht her vorgesehene Möglich
keit und gegebenenfalls auch Notwendigkei t ärzt
lichen Tätigwerdens im Rahmen der §§ 218/219 
St.G.B. - Wie läßt sich das vom Anspruch der Men-
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sehen würde her gegebene Recht auf Leben auch für 
das werdende menschliche Leben begründen und gel
tend machen? Ist dem Gesetzgeber moralisch zuzu
s t immen, wenn er Schwangerschaftsabbruch nicht 
mehr ausnahmslos unter Strafe stellt, nachdem immer 
deutl icher geworden ist, daß er dem Übel mit bloßen 
Sankt ionen nicht wirksam en tgegens teuern kann , 
sondern umgekehr t damit eher noch zusätzlichen Ri
siken und Gefährdungen Vorschub leistet? Und dann : 
aufgrund welcher nicht nur positiv-rechtlicher, son
dern aufgrund welch moralischer A r g u m e n t e sieht 
sich der Arzt im konkre ten Fall legitimiert, in diesem 
Sinne tätig zu werden? Wird es doch letztlich ihm zu
gemutet , den Abbruch tatsächlich vorzunehmen . 
2. Ein weiteres wichtiges Problem heut iger medizini
scher Ethik stellt sich mit der Notwendigkei t klini
scher Versuche. Dabei ist zunächst zu unterscheiden 
zwischen dem klinischen Versuch mit therapeut i 
schem Ziel im Interesse des Pat ienten und dem klini
schen Versuch mit rein wissenschaftlichem Ziel ohne 
unmit te lbaren therapeut ischen Wert für die betreffen
den Versuchspersonen . Wesent l ich um letzteren geht 
es hier. So ist z. B. die Erprobung neuentwickel ter 
Medikamente durch kontroll ier te Tests unerläßlich. 
Tierversuche allein genügen hier am Ende nicht. Des
halb setzt heute auch der Gesetzgeber für die Zulas
sung en tsprechende Bedingungen. So dürfen nach 
dem am 1 .1 . 1978 in Kraft ge t re tenen neuen Arznei
mittelgesetz neue Fert igarzneimittel nur freigegeben 
werden, wenn sie aufgrund ane rkann te r Kontroll
methoden, die dem jeweils gesicherten Stand der wis
senschaftlichen Erkenn tn i s zu entsprechen haben, 
klinisch geprüft sind.3) Dabei ist zu erwar ten , daß die 
hierfür noch gesetzlich auss tehenden Einzelbestim
mungen , entsprechend der Arzneimittelprüfrichtlinie 

vom 11 .6 . 1971 und der Richtlinie des Rates der EG 
vom 20. 6. 1975, auch künftig dem sogenann ten Dop-
p e l b l i n d v e r s u c h e ine wesent l iche Aufgabe in der kli
nischen Prüfung zuweisen werden.4) Eben damit aber 
hat es wiederum seine Probleme. Sowohl die Helsinki-
Deklaration von 1964 als auch die anläßlich der 29. 
Genera lversammlung des Weltärztebundes 1975 in 
Tokio verabschiedete Deklarat ion über die Forschung 
am Menschen fordern den informed consent , die in
formierte Zus t immung der Versuchspersonen . Wie 
aber soll dann verfahren werden, wenn eine letzte 
Sicherheit über die Wi rksamke i t e ines Medikamentes 
im gegebenen Fall nur über Tes tbed ingungen erreicht 
werden kann , die den informed consent faktisch aus
schließen oder zumindes t erheblich einschränken? 
Hier wird man noch sehr viel präzisere Entschei
dungsprämissen erarbei ten müssen, will man den 
Notwendigkei ten der Forschung und dem Respekt vor 
der Würde und Freiheit des Menschen gleichermaßen 
Rechnung t ragen. W e n n man heu te in etl ichen Län
dern (Schweden, England, USA) bereits zur Einrich
tung eigener z. T. vom Gesetz her geforderter Ethik
kommissionen übergegangen ist, so zeigt das zugleich 
die Schwierigkeit dieser Dinge an . 
3. Eine der bedrängendsten ethischen Fragen, die 
hier noch angesprochen werden soll, betrifft die der 
ärztlichen Sterbehilfe. Die beiden konkur r i e renden 
Güter, zwischen denen der Arzt in diesem Zusam
menhang abzuwägen hat und die nach Maßgabe sei
ner Möglichkeiten zu bewahren vom Anspruch der 
Würde des Menschen her gleichermaßen gefordert er
scheint, ist das Gut des Lebens einersei ts und das Gut 
der körperlichen Unversehr the i t andererse i t s . Dabei 
kommen näherhin zwei e x t r e m e Konfliktfälle beson
ders in Betracht. Einmal, wo bei sicher zu e rwar ten-

3) § 24 I u. § 26 I 2 AMG 
4) II A, BAnz 1971, Nr. 113; 75318/EWG, ABL Nr. L 147 v. 

9. 6. 75, S. 1 
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dem Tod für den Kranken Lebensverlängerung zu
gleich nur noch Leidensverlängerung, d. h. Verlänge
rung eines unertäglichen Zustandes körperlicher Ver-
sehr thei t bedeutet . Für den Arzt geht es hier im allge
meinen um das Problem eines Tätigwerdens im Sinne 
i n d i r e k t e r Sterbehilfe, nämlich einer Sterbehilfe durch 
erforderliche schmerz l indernde Therapie mit gegebe
nenfalls gleichzeitiger lebensverkürzender Nebenwir
k u n g . Soweit er um diese Nebenwi rkung sicher weiß, 
wirkt er also zugleich volitiv am vorzeitigen Tod des 
Pat ienten mit. Die Nebenwi rkung wird, und dieser 
Tatsache sollte er nicht entfliehen wollen, durch sein 
Tun in Gang gesetzt . Es gibt hier im gegebenen Fall 
ke ine glatte Lösung. Obschon er, unter den gegebe
nen Umständen das ger ingere Übel wählend, mora
lisch völlig richtig handelt , bleibt er Mitverursacher 
und somit auch Mitverantwort l icher . - In anderer , 
jetzt freilich noch sehr viel direkterer Weise stellt sich 
das Problem ärztlicher Sterbehilfe als ethisches Grenz
problem dort, wo nach bereits e inget re tenem irrever
siblem Ausfall sämtlicher übriger, geistiger wie psy
chischer Lebensfunktionen eines Patienten sich e ine 
weitere Verlängerung seines Lebens nur noch in der 
maschinellen Aufrechterhal tung noch verbliebener, 
rein vegetat iver Restfunktionen vollziehen k a n n . Ich 
weiß nicht, was solche künstliche, mit allen nur er
denkl ichen Mitteln durchgesetz te , im Grunde gewalt
tätige Protrahierung menschlichen Restdaseins mora
lisch rechtfertigen soll - irgendwie hat der Mensch, 
mit einem Wort meines verehr ten Lehrers W e r n e r 
Schöllgen, auch das Recht auf einen natürlichen Tod -
aber den gegebenenfalls legitimen Abbruch einer 
solch apparat iven Überlebensbehandlung rechtsmedi
zinisch nun ausgerechnet als bloß p a s s i v e Sterbehilfe 
zu kennzeichnen, 5 ) ist m. E. schlichter Selbstbetrug. 

5) G. Dotzauer, Ärztliche Ethik und Recht, in: R. Gross u . a . 
(Hrsg.):, Ärztliche Ethik, Stuttgart-New York 1978, 31 -52 , 43 

Bleibt doch die Wi rkung hier ebenso direkt angezielt , 
wie wenn eine tödliche Spritze gesetzt würde. Der Tod 
des hier gegebenen menschlichen Lebens tritt unfehl
bar und direkt ein. Es zeigt sich darin im Grunde die
selbe Versuchung zur Konst rukt ion einer konflikt
freien Arztmoral , die wir bereits am hippokrat ischen 
Eid kritisiert haben. 
Freilich, und dies muß zum moralpsychologischen 
Verständnis solcher Argumenta t ion festgehalten wer
den, hier handel t es sich ke ineswegs nur um eine spe
zifisch berufsethische Versuchung des Arztes , son
dern um eine generell menschl iche. Der Mensch sucht 
Ent las tung und Sicherheit . Er möchte seinen guten 
Willen durch klare Normen salviert sehen. Selbst in
nerhalb der Ethik und Moraltheologie, und hier sollte 
man doch am ehesten kri t ischen Realitätssinn erwar
ten, waren, wenn auch nicht einheitlich, noch bis in 
die jüngste Zeit hinein solche Neigungen vorherr
schend. Wo immer es um das Problem der Inkaufnah
me von Übeln ging, sucht man die um eines guten Zie
les willen unvermeidl ich in Kauf zunehmende 
schlechte Nebenwi rkung möglichst als eine nichtin-
tendierte , unbeabsichtigte, rein zugelassene Größe zu 
rechtfertigen.«) Man konn t e es einfach nicht er t ragen, 
daß es für den Menschen Handlungss i tua t ionen geben 
könnte, die sich ihrem Wesen nach nur um den 
gleichzeitigen Preis e ines von ihm willentlich zu ver
an twor tenden Übels lösen lassen. Solche Exkulpie-
rungss t ra tegie stößt mit Recht auf die Kritik heutiger 
Moraltheologie. W o immer Hand lungen gesetzt wer
den, um deren Nebenwi rkung man weiß, fällt diese 

6) Vgl. A. Vermeersch, Theologia Moralis, Principia - Responsa -
Consilia I, Rom 1947, 105 ff. Zur Kritik dieser Interpretation, 
für die man sich zu Unrecht auf Thomas beruft, vgl. F. Scholz, 
Wege , Umwege und A u s w e g e der Moraltheologie. Ein Plädoyer 
für begründete Ausnahmen, München 1976, 112-120. Zum ge
genwärtigen Diskussionsstand F. Böckle, Fundamentalmoral, 
München 1977, 311-315 . 
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Nebenwi rkung zugleich auch in die Veran twor tung 
des Hande lnden , d. h. sie läßt sich nicht im nachhin
ein als nicht intendier t ausgeben, wenn sie in Wahr 
heit als condit io sine qua non des eigentl ichen Hand
lungsziels mitgewollt werden muß. Dabei ist es gleich
gültig, ob sie nun, soll das Handlungszie l erreicht 
werden, vom Hande lnden direkt in einem e igenen zu
sätzlichen A k t zu realisieren und mitzusetzen ist oder 
ob sie im Verfolg des Handlungszie les von sich aus 
eintritt , also nurmehr indirekt mitgewollt bleibt. In 
beiden Fällen ist er der Verursacher und somit auch 
dafür verantwort l ich. 
Die Berufung auf ein bloß passives Zulassen k a n n also 
in keiner Weise als der geeignete Weg betrachtet wer
den, um die Inkaufnahme eines Übels moralisch zu 
rechtfertigen. Der Mensch würde sich damit nur an 
seiner eigentl ichen Veran twor tung vorbeistehlen. Ein 
von ihm indirekt verursachtes Übel bleibt de facto 
ebenso ein willentlich zu veran twor tendes wie ein 
von ihm direkt verursachtes . Einen ihn in seinem 
Handeln dennoch rechtfert igenden angemessenen 
Grund kann er sonach aber nur aus dem unmit te lba
ren Abwägen jener möglichen Übel gewinnen , zwi
schen denen er hierbei in Wahrhe i t zu wählen hat, 
nämlich zwischen dem Übel, das im Falle des Han
delns als Nebenwi rkung in Kauf z u n e h m e n ist und 
dem Übel, das aus dem Unter lassen der Hand lung ent
s tehen würde. Dabei darf das Übel, das als Nebenwir 
kung zu veran twor ten ist - und hier liegt die eigent
liche Z u m u t u n g seines Ermessens - in ke inem Falle 
größer sein als jenes, das aus einem generel len Hand
lungsverzicht erwachsen würde. Erst damit ist e ine 
Maxime gesetzt , die dem Hande lnden die Last, Ur
sache von Übeln sein zu müssen, nicht einfachhin ab
nimmt, ihm aber dennoch zugleich den Weg zu e inem 
Handeln eröffnet, das v e r a n t w o r t l i c h e s Hande ln blei
ben kann . Sie bewahrt ihn davor, die Mittel dem 
Zweck blindlings un te rzuordnen und um eines gu ten 
Zieles willen die hierfür unabdingbar - direkt oder in

direkt - in Kauf zu n e h m e n d e n Übel um jeden Preis zu 
zahlen. W a s man also damit gerade nicht rechtferti
gen kann , ist die ihr im Grunde zutiefst en tgegenge
setzte Sentenz , daß der Zweck die Mittel heilige. Was 
sie dieser gegenüber vielmehr verpflichtend deutlich 
macht ist die Tatsache, daß der Zweck seinen Sinn 
verliert, wo immer die negat iven Nebenwi rkungen , 
über die er zu erreichen und zu sichern ist, se inen ei
genen posit iven Wer t übersteigen. 
Darf diese Maxime aber auch noch für solche Situatio
n e n in Anspruch g e n o m m e n werden , wo das in Kauf 
zu n e h m e n d e Übel nicht ein physisches , sondern ein 
moralisches ist, wo also der Hande lnde , sei es direkt 
oder indirekt , Ursache eines sittlich bösen T u n s wird? 
Hierzu müssen wir uns zunächst fragen, was das ei
gentl ich heißt, sittlich böse handeln? Die An twor t lau
tet: sittlich böse handel t , wer aus bösem Willen han
delt, also ein Übel um seiner selbst willen anstrebt , 
gehe es dabei n u n um ein p h y s i s c h e s Übel, das man 
sich oder anderen aus bösem Willen zufügt oder um 
ein m o r a l i s c h e s , zu dem man sich oder ande re aus bö
sem Willen verführt. Genau dies aber trifft im Rahmen 
einer verantwor t l ichen I n k a u f n a h m e von Übeln, bei 
der es nu rmehr um die Ve rh inde rung eines im gege
benen Fall noch größeren phys ischen oder morali
schen Übels geht, per defini t ionem nicht zu, und zwar 
auch dann nicht, w e n n das in Kauf zu n e h m e n d e Übel 
ein solches moralischer Ar t ist. Bleibt doch hier gerade 
nicht der böse, sondern der g u t e W i l l e des Hande ln
den, nämlich aus der gegebenen Konfliktsi tuation das 
moralisch Bestmögliche zu machen , für den gesamten 
Entscheidungsablauf bes t immend. 
Dennoch läßt sich nicht l eugnen , daß solche Konflikt
si tuat ionen, die e inem Menschen die Entscheidung 
abfordern, e twas tun zu müssen, was er un te r norma
len Umständen weder t un würde noch t u n durfte, ihre 
eigene moral ische Härte haben . Gerade hier ist des
halb das Bedürfnis nach Legitimation naturgemäß be-
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sonders groß. Die Antwor t der moraltheologischen 
Tradit ion ist denn auch eher restriktiv, wenngleich 
keineswegs in allem einhellig. So sieht es Thomas im
merhin als geboten an, alig. So sieht es Thomas im
merhin als geboten an, auch moralische Übel unter be
s t immten Umständen zu t o l e r i e r e n , wenn damit grö
ßere verhinder t werden können. „Ein moralisches 
Gut muß bisweilen beseite gelassen werden, um ein 
anderes schl immeres moralisches Übel zu vermei
den" , heißt es in einer quaestio disputata über die 
,,brüderliche Zurechtweisung". 7 ) Dieselbe Regel gilt 
in bezug auf die Toler ierung der Prostitution: ,,Der 
weise Gesetzgeber erlaubt ger ingere Übertretungen, 
um größere zu vermeiden ." Hierbei bringt er das Au
gust inuswort in Er innerung: , ,Wenn du die Dirnen 
aus der menschl ichen Gesellschaft entfernst , wirst du 
alles durch die Leidenschaften verwirren."8) Bereits 
dieser Ansatz des Thomas erlaubt, jedenfalls soweit es 
das Recht und seine Sankt ionen betrifft, auch für an
dere, gegebenenfalls noch gewichtigere Handlungsbe
reiche, ähnlich nüchterne Lösungen im Sinne einer 
Wahl des moralisch kle ineren Übels. So haben Überle
gungen dieser Art etwa bei der Einführung des Ehe
scheidungsrechts in den neuzeitl ichen Gesetzgebun
gen aber auch bei der jüngsten Reform des § 218 ohne 
Zweifel e ine entscheidende Rolle gespielt. 
Dennoch ist mit solcher Argumenta t ion , die das Pro
blem des malum morale nur un te r dem Aspekt des Zu
lassens und damit des nur indirekten Inkaufnehmens 
zu lösen sucht, die eigentlich krit ische Kernfrage 
nicht erfaßt, solange man nämlich davon ausgeht , daß 
man ein moralisches Übel nie direkt wollen dürfe, und 
zwar auch dann nicht, wenn die aus einem generel len 
Handlungsverz icht e rwachsenden physisch üblen Fol
gen ungleich größer sind als jene, die sich aus der 

7) Q. disp. de correctione fraterna, q. im., al, ad 5 
8) S. Th. M I , 101, 3 ad 2 

Wahl des m o r a l i s c h e n Übels ergeben. Hiernach bliebe 
es beispielsweise einem Arzt selbst dann moralisch 
versagt , einen Schwangerschaftsabbruch vorzuneh
men, wenn dieser medizinisch indiziert ist, wenn es 
also gilt, zwischen dem sicher e in t re tenden Tod von 
Mutter und Kind einerseits und der Tötung des noch 
ungeborenen Kindes andererse i ts abzuwägen.9) Ob
jektiv kann es hiernach keine Unsicherhei t geben. 
Dem Arzt bleiben die Hände gebunden . Er muß den 
Tod beider zulassen, will er sich nicht moralisch schul
dig machen. Alles andere sei „subjektive Täu
schung".1 0) Die Vorzugsregel des minus malum auf 
die Möglichkeit der d i rekten Wahl .e ines malum mora
le ausdehnen bedeute letztlich deren ethische Perver
t ie rung . Eine solche Argumenta t ion trägt freilich nur, 
solange man die Illusion aufrechterhält, daß die Übel, 
die hier aus einem bewußten und absichtlichen Unter
lassen erwachsen, eben solche rein physischer Art sei
en, für die man unter dieser Vorausse tzung eben 
nichts könne und insofern auch keinerlei Verantwor
tung trüge. In Wahrhei t sind diese Übel aber ganz und 
gar nicht mehr nur solche physischer Art , wo immer 
nämlich dem Hande lnden die ak t ive Macht gegeben 
ist, sie zu verh indern . Tatsächlich geht es also in un
serem Fall um die unabwendbare Wahl zwischen ei
nem direkt angeziel ten ger ingeren moralischen Übel 
und einem bewußt zugelassenen und sonach indirekt 
gewollten größeren moralischen Übel. 
Von daher scheint mir der Satz, man dürfe das Böse 
nie direkt wollen, einer Präzisierung bedürftig. Bleibt 
doch im gegebenen Konfliktfall die Option für das ge
r ingere moralische Übel, auch w e n n es sich um ein di
rekt in Kauf zu nehmendes handelt , gegenüber dem 

9) L. Bender, Ex duobus maus minus est e l igendum, in: Periodika 
de re morali, canonica, liturgica 40 (1951) 256-264 , 257 

10) O. Schilling, Handbuch der Moraltheologie, Bd. 1, Stuttgart 
1952, 160 
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aus seinem Unterlassen en t s t ehenden größeren mora
lischen Übel eindeut ig geboten. Wie sollte man, um 
ein anderes Beispiel zu nehmen , eine Situation, in der 
durch eine wahre Aussage, die jemandem abver langt 
wird, einem Mitmenschen ohne dessen böses Zutun 
schwerster Schaden zugefügt würde, ethisch anders 
bewältigen als eben durch das in diesem Falle ger inge
re moralische Übel einer Falschaussage?11) Der „Mut 
zum Schuldig-werden" (N. Har tmann) erscheint un te r 
gegebenen Umständen sonach unumgänglich, will 
man nicht noch größere Schuld auf sich n e h m e n . Nur 
so läßt sich in der Tat die als solche auch hier unbe
str i t ten gültige, auf die Sicherung der menschl ichen 
Würde und Freiheit ger ichtete „personale" Vorzugs
regel unter dergestalt personal zugeschärften Kon
fl iktbedingungen verantwort l ich einlösen. In bezug 
auf das malum morale gilt demzufolge dieselbe Maxi
me, die sich generell bei der Abwägung in Kauf zu
nehmender Übel herauskristal l isiert hat: Es ist als di
rekt zu setzende oder auch nur zuzulassende Neben
wi rkung dort und nur dort zu veran twor ten , wo sein 
Vermeiden ein noch schl immeres moralisches Übel 
nachsichziehen würde. Darin bleibt zugleich die klare 
ethische Forderung, vorausgesetzt , daß man ein ma
lum nie, weder direkt noch indirekt , um seiner selbst 
willen, aus böser Absicht wollen oder tun darf. 
Damit aber sind die wesent l ichen Bedingungen für ein 
ethisch verantwort l iches Hande ln sichergestell t . Erst 
die so gefaßte Maxime formuliert Vorausse tzungen , 
die den Hande lnden vor dem Zynismus einer 
„macchiavellistischen Erfolgsethik" ebenso bewahren 
wie vor dem Utopismus einer realitätsblinden „Gesin

nungse th ik" , die sich letztlich als Exkulpierungss t ra-
tegie entlarvt .1 2) . 
Der Mensch bleibt der Last moralischer Entschei
d u n g s z u m u t u n g e n ausgesetzt , denen er nicht entflie
hen k a n n . Er muß sie aufs ichnehmen und durchtra
gen, will er sich nicht, n u n m e h r wirklich objektiv, 
schuldig machen. 
Man hat gelegentl ich gesagt, Politik sei die Kunst des 
Möglichen. Das gilt in noch fundamentalerer Weise 
von der Moral, auch von der Moral des Arz tes . Sie ist 
die Kunst der Einlösung und Sicherung des H u m a n e n 
in seinen tatsächlichen, je und je von den Umständen 
her gegebenen sachlichen und technischen, indivi
duellen und sozialen Möglichkeiten. W o sich Moral 
nur noch vom Realisierungswürdigen, nicht aber zu
gleich auch vom tatsächlich Realisierbaren best immen 
läßt, wird sie zur bloßen „Zuschauerethik" (W. Schöll
gen).13) Erweist es sich doch im G r u n d e als völlig ver
fehlt, das moralische Problem einzig und allein im gu
ten oder bösen W i l l e n des menschen zu suchen. Alle 
e thische Verwirk l ichung geschieht in Bedingtheiten 
und Brechungen und somit un te r Inkaufnahme von 
Übeln, physischer wie moralischer. Eine Moral, die 
den Menschen in seiner Kreatürlichkeit erns t nimmt 
und ihn zugleich dort abholt, wo er in seiner ge
schichtlichen Verfaßtheit steht, ist nur möglich als 
Veran twor tungse th ik und eben darin letztlich nur als 
e ine Ethik des Kompromisses . Das Mögliche ist das 
meiste und nicht das von allen Umständen purgier te 
denkbar Größte, das zum totalitären tendierende Ide
al. Die letzte Lösung aller Dinge ist nicht Sache des 
Menschen, sondern Got tes . 

11) Vgl. auch B. Schüller, Begründung sittlicher Urteile a.a.O., 
175 ff.; ders., Typen ethischer Argumentation in der katholi
schen Moraltheologie, in: Theologie u. Philosophie 45 (1970) 
526-550, 534 

12) W. Schöllgen, Die soziologischen Grundlagen der katholischen 
Sittenlehre, Düsseldorf 1953, 91 ff. 

13) W. Schöllgen, Aktuel le Moralprobleme, Düsseldorf 1955, 216 


